
Petitionsausschuss 
Der Vorsitzende 

Kiel, 6. Dezember 2022 
Landeshaus 
Tel. (0431) 988 1011 

(0431) 988 1018 
Fax (0431) 988 1017 
Petitionsausschuss@landtag.ltsh.de 

E i n l a d u n g

zur 9. (nicht öffentlichen) Sitzung des Petitionsausschusses 

am Dienstag, dem 13.12.2022, 10:00 Uhr, 
im Sitzungszimmer 142 des Landtags 

T a g e s o r d n u n g :

1. Behandlung von Petitionen

2. Befassung des Datenschutzgremiums mit der Beschwerde über die
Veröffentlichung von Namen/Wohnorten von Mitzeichnern öffentlicher
Petitionen (Anlagen)

3. Verschiedenes

Die Sitzung ist gem. § 17 Absatz 3 Geschäftsordnung i.V.m. Nummer 11 der Grund-
satzbeschlüsse des Petitionsausschusses des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
vertraulich. 

Im Auftrag 
gez. Michaela Becker 
Geschäftsführerin des Petitionsausschusses 


	In § 58 Beamtenversorgungsgesetz Schleswig-Holstein ist auch für Eltern von vor dem 31. Dezember 1991 geborenen Kindern geregelt, dass für die Zuordnung der Kindererziehungszeit zu einem Elternteil § 56 Absatz 2 Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung) entsprechend gilt. Dieser legt fest, dass eine Erziehungszeit dem Elternteil zuzuordnen ist, der sein Kind erzogen hat. Haben mehrere Elternteile das Kind gemeinsam erzogen, wird die Erziehungszeit einem Elternteil zugeordnet. Haben die Eltern ihr Kind gemeinsam erzogen, können sie durch eine übereinstimmende Erklärung bestimmen, welchem Elternteil sie zuzuordnen ist. Die Zuordnung kann auf einen Teil der Erziehungszeit beschränkt werden. Die übereinstimmende Erklärung der Eltern ist mit Wirkung für künftige Kalendermonate abzugeben. Die Zuordnung kann rückwirkend für bis zu zwei Kalendermonate vor Abgabe der Erklärung erfolgen, es sei denn, für einen Elternteil ist unter Berücksichtigung dieser Zeiten eine Leistung bindend festgestellt, ein Versorgungsausgleich oder ein Rentensplitting durchgeführt. Haben die Eltern eine übereinstimmende Erklärung nicht abgegeben, wird die Erziehungszeit dem Elternteil zugeordnet, der das Kind überwiegend erzogen hat. Liegt eine überwiegende Erziehung durch einen Elternteil nicht vor, erfolgt die Zuordnung zur Mutter, bei gleichgeschlechtlichen Elternteilen zum Elternteil nach den §§ 1591 oder 1592 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, oder wenn es einen solchen nicht gibt, zu demjenigen Elternteil, der seine Elternstellung zuerst erlangt hat. Das Bundessozialgericht hat in seinem Urteil vom 17. April 2008 festgestellt, dass die im Zweifel die Mutter bevorzugende Regelung nicht gegen Verfassungsrecht verstoße (Aktenzeichen: B 13 R 131/07 R).
	Der um den Kindererziehungszuschlag erhöhte Betrag, der sich unter Berücksichtigung der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und der auf die Kindererziehungszeit entfallenden ruhegehaltfähigen Dienstzeit als Ruhegehalt ergeben würde, darf die Höchstgrenze nicht übersteigen. Als Höchstgrenze gilt der Betrag, der sich unter Berücksichtigung des aktuellen Rentenwerts nach dem SGB VI und des auf die Jahre der Kindererziehungszeit entfallenden Höchstwerts an Entgeltpunkten in der Rentenversicherung nach Anlage 2 b zum SGB VI als Rente ergeben würde. Das um den Kindererziehungszuschlag oder den Kindererziehungsergänzungszuschlag erhöhte Ruhegehalt darf nicht höher sein als das Ruhegehalt, das sich unter Berücksichtigung des Höchstruhegehaltssatzes und der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt berechnet, ergeben würde.



